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Der bisher in Österreich gängigen Praxis der Behörden entsprach es, im Falle von Eigenimporten gebrauchter Fahrzeuge, unabhängig vom Herkunftsland, nach Abgasnormen zu unterscheiden, ob ein Fahrzeug in Österreich einzelgenehmigungsfähig war, oder nicht. Mindestvoraussetzung für eine Genehmigung war dabei bei Benzinfahrzeugen das Vorhandensein eines geregelten Katalysators, bzw. gegebenenfalls eine entsprechende Nachrüstung. Bei Dieselfahrzeugen konnte sich keine bundesweit einheitliche Regelung durchsetzen, teilweise wurde nach dem Datum der erstmaligen Zulassung, teilweise nach dem Abgasverhalten des Fahrzeuges unterschieden.

Fahrzeuge mit einem Baujahr 1980 oder älter konnten wiederum als historisches Fahrzeug einzelgenehmigt werden, sofern sie in der Liste der historisch erhaltungswürdigen Fahrzeuge enthalten waren.

Mit Urteil des Europäischen Gerichthofes wurde nun dieser Praxis Einhalt geboten und klargestellt, dass sämtliche im EU Raum bereits einmal zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge nach einem Import auch in Österreich ohne weitere Einschränkungen zugelassen werden müssen. Die österreichische Argumentation in Hinblick auf den Umweltschutz wurde insofern nicht anerkannt, als baugleiche Fahrzeuge in Österreich ohne Einschränkungen, auch nach einer vorübergehenden Abmeldung, jederzeit zugelassen und bewegt werden dürfen.

Weiters wurde seitens des EuGH angeführt, man könne dieses Ziel des Umweltschutzes auch durch weniger restriktive Maßnahmen als Zulassungsverbote erreichen.

Nach Rücksprache mit dem BMVIT wurde uns mitgeteilt, man werde die Entscheidung des EuGH entsprechend umsetzen und widersprechende Regelungen in der kommenden KDV-Novelle beseitigen.

Die Bundesländer wurden dahingehend informiert und sollen künftig bei Fahrzeug​genehmigungen dem Urteil entsprechend vorgehen.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass sich diese Entscheidung nicht nur auf Fahrzeuge bestimmter Baujahre beschränkt, sondern generell alle Fahrzeuge, unabhängig vom Alter, umfasst. In der Praxis bedeutet das, der Importeur wird zukünftig wählen können, ein zum Beispiel 30-jähriges Fahrzeug als historisches Fahrzeug, mit der Nutzungseinschränkung auf 120 Tage pro Jahr und den erweiterten “Pickerl“- Fristen, oder als „normales“ Gebrauchtfahrzeug ohne Einschränkung genehmigen zu lassen.

Wie bürgerfreundlich die Genehmigungsbehörden der Bundesländer nun tatsächlich bei der Umsetzung vorgehen bleibt abzuwarten, wir werden die Situation weiterhin beobachten und gegebenenfalls im BMVIT intervenieren.

